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Hausordnung 
Tageshaus für Obdachlose, Wallstrasse 16 Basel 

 

1. Alle Besucher: innen müssen sich bei einem Teammitglied des Tageshauses anmel-

den. Kinder und Jugendlichen unter dem 18. Lebensjahr ist der Aufenthalt nicht ge-

stattet. 

 

2. Körperliche und verbale Gewalt wird nicht akzeptiert 

 

3. Der Konsum und Handel von illegalen Substanzen, Alkohol und Medikamenten sind 

im ganzen Haus verboten. 

 

4. Unbeaufsichtigte Gegenstände werden nicht toleriert. Für persönliche Gegenstände 

wird keine Haftung übernommen. 

 

5. Schuldenbegleichungen und Geldschiebereien usw. sind verboten. 

 

6. Kein Aufenthaltsraum sind die Dusch- und Waschräume sowie die Gänge. Der allge-

meine Aufenthaltsraum ist die Kaffeestube. Selbstverständlich kann dort auch mit-

gebrachtes Essen sowie alkoholfreie Getränke konsumiert werden. 

 

7. Für die Sauberkeit und den Reibungslosen Ablauf im Tageshaus sind die Besucher: 

innen mitverantwortlich. (WCs / Duschen / Waschmaschinen / Tumbler / Tische ab-

räumen / Geschirr zurück bringen / Sitzplatz im Hof sauber und aufgeräumt halten) 

 

8. Das Filmen und Fotografieren im ganzen Haus ist verboten. Es wird keine Musik in 

allg. Räumen toleriert. 

 

Verstösse gegen die Hausordnung werden mit einem Hausverbot belegt. 


